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§ 44 AM-VO Gefahren, die von
Arbeitsmitteln ausgehen konnen

AM-VO - Arbeitsmittelverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Arbeitsmittel missen so ausgelegt werden, dass Arbeitnehmerinnen durch Freisetzung von Arbeitsstoffen (zB
Gase, Dampfe, Rauch, Staub, Flussigkeiten), die in dem Arbeitsmittel verwendet werden, nicht gefahrdet werden
kénnen. Erforderlichenfalls missen die Arbeitsmittel mit Einrichtungen ausgestattet sein, die den Anschluss an
eine Absauganlage ermoglichen. Abgasleitungen von Verbrennungskraftmaschinen mussen druckfest ausgefuhrt
sein.

2. (2)Kénnen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln Spane, Splitter oder ahnliche Teile wegfliegen und dadurch
Gefahren fur die Arbeitnehmerinnen entstehen, mussen

1. 1.die Arbeitsmittel mit Schutzeinrichtungen ausgestattet sein, die das Wegfliegen verhindern (zB
Verdeckungen, Verkleidungen, Schutzhauben, Schutzfenster, Absauganlagen, Rickschlagsicherungen) oder,
wenn dies aufgrund der Arbeitsvorgange nicht moglich ist,

2. 2.MaBBnahmen getroffen sein, die Gefahrdung verhindern (zB Umwehrungen oder rdumliche Trennung).

3. (3)Arbeitsmittel mussen so ausgelegt werden, dass Arbeitnehmerinnen nicht gefahrdet werden kénnen durch

1. 1.Brand oder Erhitzung des Arbeitsmittels oder

2. 2.Explosionen des Arbeitsmittels oder von Stoffen, die in dem Arbeitsmittel erzeugt, verwendet oder gelagert
werden.

4. (4)Teile von Arbeitsmitteln, die eine Oberflachentemperatur von mehr als 60°C oder von weniger als -20°C
erreichen kdnnen und sich innerhalb des Schutzabstands nach Anhang C befinden, sind so zu sichern, dass die
Arbeitnehmerinnen sie nicht bertihren oder ihnen gefahrlich nahe kommen kénnen. Das gilt nicht, wenn die
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ergeben hat, dass aufgrund der konkreten Verhaltnisse in Abhangigkeit
von Temperatur, Warmeleitfahigkeit und Eigenschaft der Oberflache sowie von Art und Dauer der méglichen
BerUhrung keine Gefdhrdung der Arbeitnehmerinnen besteht.

5. (5)Soweit eine Sicherung nach Abs. 4 aufgrund der Arbeitsvorgange nicht moglich ist, ist der Gefahrenbereich zu
kennzeichnen und dafir zu sorgen, dass sich dem betreffenden Teil nur Arbeitnehmerinnen nahern kénnen, die
Uber die Gefahr besonders informiert wurden und geeignete personliche Schutzausristung tragen.

6. (6)Lasereinrichtungen mussen so beschaffen sein, dass unbeabsichtigtes Strahlen verhindert wird und so
abgeschirmt sein, dass weder durch die Nutzstrahlung noch durch reflektierte oder gestreute Strahlung und
Sekundarstrahlung Gesundheitsgefahren auftreten, oder, wenn dies aus technischen Grinden nicht méglich ist,
andere SchutzmalRnahmen getroffen sind. Die optischen Einrichtungen zur Beobachtung oder Einstellung von
Lasereinrichtungen mussen so beschaffen sein, dass durch die Laserstrahlung keine Gesundheitsgefahrdung
eintritt.


file:///

In Kraft seit 01.02.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 44 AM-VO Gefahren, die von Arbeitsmitteln ausgehen können
	AM-VO - Arbeitsmittelverordnung


